
6.
«STAATSINSTITUT»

Vor der Umwandlung in eine Aktienge-
sellschaft und der Teilprivatisierung war
die Landesbank als öffentlich-rechtliche
Anstalt ein reines Staatsinstitut. Der
Staat war der alleinig bestimmende Trä-
ger der Landesbank. Der Gesetzgeber
hatte der Landesbank u.a. die Erfüllung
gewisser Öffentlicher, wohlfahrtspoliti-
scher Aufgaben übertragen. Welche
Einflussmöglichkeiten hat das Land
Liechtenstein gegenüber der Landes-
bank auch in ihrem neuen Rechtskleid?

Das Land Liechtenstein ist von Geset-
zes wegen verpflichtet, kapital- und
stimmenmässig mindestens 51 % der
Aktien zu halten (Art. 6LLBG). Damit
besitzt der Staat auf jeden Fall die (ein-
fache) Mehrheit an der Generalver-
sammlung, dem obersten Organ der
Aktiengesellschaft. Des weiteren be-
stellt das liechtensteinische Parlament
den Präsidenten und drei weitere Mit-
glieder des siebenköpfigen Verwal-
tungsrates (Art.12LLBG).Insbesondere
durch diese zwei Gesetzesbestimmun-
gen behält der Staat einen massgeben-
den Einfluss auch an der Liechtenstei-
nischen Landesbank AG.

Weitere Einfluss- und Informationsmög-
lichkeiten des Staates sind:
— die Landesbank kann nur mit Zu-

stimmung der Regierung sich an an-
deren Unternehmen beteiligen und
auf vertraglicher Basis Partnerschaf-
ten eingehen (Art. 4LLBG);
die Regierung, die das Land als
Mehrheitsaktionär vertritt, hat den
_andtag mindestens einmal jährlich
ber den Geschäftsverlauf der Lan-
desbank und über besondere Vor-
&lt;ommnisse zu informieren
'Art.15LLBG);
die bankengesetzliche Revisions-
stelle hätte die Regierung umge-
hend zu benachrichtigen, wenn sie
Verletzungen von gesetzlichen Vor-
schriften oder sonstige Missstände
feststellen würde (Art.16LLBG).

an Inhaber von Partizipationsscheinen der Liechtensteinischen

„schaft hat die zur Ausgabe gelangenden

vonjesFr.50.-Nennwert

&amp; zusammen mit der Liechtensteinischen Landesbank Aktien-
w. vormaligen Inhabern von Partizipationsscheinen zu folgen-

14. Mai 1993 bis 28. Mai 1993, mittags

‚Fr. 140.- netto je Inhaberaktie von sFr. 50.- Nennwert.

neue Inhaberaktie von sFr. 50.- Nennwert auf 2 Inhaberaktien
on sFr. 50.- Nennwert (nach Umtausch der Partizipa-
‚onsscheine}

Jurch Einreichung des Coupons Nr. 7 ab den bisherigen Parti-
\pnationsscheinen (vor Umtausch).

ür die Bezugsrechte findet kein offizieller Handel statt. Käufe
ad Verkäufe von Bezugsrechten werden mit Wertstellung
» Juni 1993 auf der Basis des Durchschnittes der Schluss-

5 der Partizipationsscheine vom 27. Mai und 28. Mai 1992


